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Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXX über 
die Einführung des Europäischen Patentüber
einkommens und des Vertrages über die 
internationale Zusammenarbeit auf dem Ge
biet des Patentwesens (Patentverträge-Ein-

. führungsgesetz - PatV-EG) 

Der Nationalrat hat beschlüssen: 

Begriffsbestimmungen 

§ 1. In dies,emBundes,gesetz bedeuten 

1. "EPü" ,das ,am 5. Oktüber 1973 in Mün
chen abgeschlüssene übereinkümmen über die 
Erteilung eurüpäischer Pa:tente (Eurüpä,isches 
Pa ten tü bereinkümmen) ; 

2. "Zentra.Jisierungsprotüküll" das Prütüküll 
über die Zentralisierung des eurüpäischen P.atent
systems und seine Einführung, das gemäß 
Art. 164 EPü B,estandteil dieses Übereinküm
mens ist; 

3. "PCT" ,den am 19. Juni 1970 in Washing
ton a:bgeschlüssenen Vertrag über ,die internatiü
nale Zusammenarbeit auf dem Gebiet ·des Patent
wesens; 

4. "eurüpäische Patentanmeldung" eine auf 
Grund des EPü eingereichte Anmddung, in der 
die Republik österreich als Vertrags staat be
nannt und demgemäß in diesem Staat für die 
Erfindung Schutz 'begeh!"t wird; 

5. "eurüpäisches Patent" ,ein Patent, das auf 
Grund des EPü für ,die RepubLik österreich als 
benannten Vertragsstaat erteih wur,de; 

6. "intematiünaleAnmeldung" eine auf Grund 
des PCT getätigte Anmeldung, in der die Repu
blik östeneich als Vertr,agsstaat bestimmt und 
demgemäß ;in diesem 'Staat Schutz für die Erfin
dung auf Grundlage der ,internatiünalen Anmel
dung begehrt wird; 

7. "PatG" ,das Patentgesetz 1970, BGBl. 
Nr. 259/1970, in der jeweils geltenden Fassung. 

Pa t e n t a n m eid u n gen und Pa te n,t e 
auf Grund des EPÜ 

Einreichung beim Österreichischen Patentamt 

§ 2. P,atentanmeldungen auf Grund ·des EPü 
können, a:b,gesehen vün ,den ,in Art. 75 Abs. 1 

lit. a EPü vürgesehenen Einreichungsstellen, 
beim österreichischen Patentamt ·in einer der 
nach Art. 14 EPü zulässigen Sprach,eeing,ereicht 
werden, wenn zumindest die ,in Art. 80 lit. a 
bis c EPü bezeichneten Angaben in deutscher, 
englisch,er oder fra:nzösischer Sprache .abgefaßt 
sind. AnmeLdungen, die diesen Voraussetzungen 
nicht entsprechen, gelten als nicht eingereicht. 

Bekanntmachung und Auslegung; Unterrich
tung der öffentlichkeit 

§ 3. (1) Gemäß ,Art. 93 EPü veröffentlichte 
eurüpäische P,at,entanmeldulljgen sind samt hiezu 
eingereichten übersetzungen (§ 4 Abs. 2) bis zur 
Erteilung eines ,eurüpäischen Patentes oder bis 
zum Untergang der eurüpäischen Patentanmel
dung vom österl"eichischen Patentamt auszule
gen. Im österreichischen P,atentblatt ist ein Hin
weis darauf zusammen mit der Angabe der 
Sprache Ibekanntzumachen, Quder die europäische 
PatentanmeLdung abgefaßtist. § 101 Abs. 1 und 
3 PatG gilt sinngemäß. 

(2) Das Eurüpäische P,atemblatt, die veröff·ent
lichten europäischen Patentanmeldungen und 
die europäischen P,atentschriften sind im öster
reichischen Patentamt zur allgemeinen Einsicht 
zur Verfügung zu halten. 

(3) über europäische Patentanmeldun,gen und 
eurüpäischePatente ~ind Verzeichnisse zu füh
ren,. die ,eine ra:sche ullid zuverlässige Unterrich
tung der öffentlichkeit über diese Schutzrechte 
ermögLichen. 

Rechte aus der europäischen Patentanmeldung 
nach ihrer Veröffentlicht,mg; Übersetzung 

§ 4. (1) nie europäische Patentanmeldung .gibt 
dem Anmelder vüm Tag ihrer Veröffentlichung 
gemäß ,Art. 93 EPü an einstweilen gegen denje
nigen 'einen Anspruch auf eine den Umständen 
ang'emessene Entsch~digun,g,der den Gegenstand 
,der AnmeLdung unbefugt benützt hat (§ 22 
A!bs. 1 PatG). Der europäischen Anmeldung 
w,ilid der Schutz nach Art. 64 EPü nicht ge
währt, 

(2) Ist die europäische Patentanmeldung nicht 
in deutscher Sprache veröffentlicht worden, so. 
besteht der Anspruch gemäß Abos. 1 erst von 
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2 870 der Beilagen 

dem Tag an, an dem eine vom Anmelder einge
reichte übersetzung der Patentansprüche ins 
Deutsdle vom österreichischen Patentamt nach 
Entrichtung der Veröffentlichungsgebühr (§ 22) 
in sinngemäßer Anwendung des § 3 Abs. 1 
veröffentLicht oder dem Benützer des Gegens.tan
des der Anmeldung übermittelt worden ist. 

Übersetzung der europäischen Patentschrift 

§ 5. (1) Wüd die europäische Patentschrift 
nicht in deut-scher Sprache herausgegeben, so ·ist 
innerhalb von sechs Monaten nachdem Beginn 
der für die Binzahlung der Erteilungsgebühr und 
der Druckkostengebühr (Art. 97 Abs. 2 lit. b 
EPü) vorgesehenen Frust heim österreichischen 

. Patentamt eine übersetzung der Patentschrift 
ins Deutsme einzureichen und eine Veröffent
lichungsg·ebühr (§ 22) zu bezahlen. Das öster
reichische Patentamt veröff-entLicht die überset
zung in 'Form einer Druckschr,ift. 

(2) Abs. 1 ist s:inngemäß auf die Vorlage der 
Obersetzungder durch die Entscheidung der 
Einspruchsabteilung geänderten Fassung der 

. europäischen Patentschrift (Art. 102 Abs. 3 EPü) 
anzuwenden. 

(3) Werden gemäß .A:bs. 1 oder 2 erforderliche 
übersetzungen nicht fristgerecht beim öster
r-eichischen Patentamt eingereicht, werden Form
gebrechen der übersetzung (§ 21) trotz Auf
forderung nicht innerhalb der zu ihrer Behe
bung gesetzten Frist behohen oder wird die Ent
richtung der Gebühr nicht ordnungsgemäß (§ 168 
Abs. 3 PatG) innerhalb der zur Nachreimung 
der Belege eingeräumten Fl'ist nachgewiesen, so 
gelten die Wirkungen des europäischen Patentes 
als von Anfang an nimteingetreten. In der Auf
fOl1derung zur Nachreimung der Belege ist der 
zu zahlende Betl1ag anzugeben. 

Verbindliche Fassung einer europäismen Patent
anmeldung und eines europäischen Patentes; Be

richtigung der Übersetzung 

§ 6. (1) Ist nach den §§ 4 oder 5 eine über
setzung ins Deutsche vorgesmrieben, so richtet 
sim -der Schutzbereichder europäismen Patent
anmeldung oder des .europäismen Patentes nach 
di,eser übersetzung, sofern der sich aus der über
setzung ergebende Schutzhereim enger ist als 
der Smutzbereich inder Verfahrenssprame. 
Dies gilt jedom nicht für das Verfahren auf 
Nimtigerklärung oder Aberkennung des Pa
tentes. 

(2) Der Anme1der eineseuropäismen Pl3ten
tes oder dessen Inhaber kann die Berichtigung 
der übersetzung beantragen. Sie wjrd mit dem 
Tag wirksam, an dem sie vom österreimischen 
Patentamt nam 'Entrichtung der V,eröffentli
mungsgebühr (§ 22) veröffentlicht worden ist. 

(3) Die Berimtigung wird bei Patentanmel
dungen durm Auslegung in der Auslegehalle des 
österreichischen Piatentamtes (§ 3 Abs. 1), bei 
P_atenten durm Herausgabe einer Drucksmrtift 
veröffentlicht. 

(4) Im österreimismen P\ltemblatt ist ein 
Hinweis auf die Berichtigung zu veröffentlichen. 

(5) Beruft sich jemand auf den engeren Smutz
bereich der ,deutschen übersetzung einer ver
öffentlimten Patentanmeldung, so wird die Be
rimtigung ihm gegenüber auch dann wirksam, 
wenn der Anmdder ihm die berichtigte deutsme 
übersetzung übermittelt hat. 

(6) Die Wirkung der Berichtigung tritt gegen 
denjenigen nicht ein, der vor ihrem Wirks-am
werden den Gegenstand der europäischen Patent
anmeldung oder des europäismen Patlentes in 
gutem GLauben im Inland ~n Benützung ge
nommen oder die zu solmer Benützung erfor
derlimen Veranstaltungen getroffen hat (Zwi
smenbenützer). Die Remte -des Zwismenbe
nützers rimten sim nam d,en sinngemäß anzu
wendenden Bestimmungen des § 23 Abs. 2 bis 
4 PatG. Besteht hinsichtlim des von -der Berim
tigung erfaßten Schutzbereichesein vor der Be
richtigung abgesmlossener Lizenzvertrag und 
wird das Recht des Lizenznehmers durm die 
Berichnigung beeinträmt~gt, so kann der Lizenz
nehmer eine den Umständen des F,alles -ange
messene MiIliderungdes bedungenen Entgeltes 
verlangen o'der den Vertrag auflösen, wenn für 
ihn wegen ,dieser Beeinträmtigung an der wei
. teren Erfüllung des V:ertrages kein Interesse be
steht. 

Patentregister 

§ 7. Eintragungen zu europäischen Paten
ten sind in einen besonderen Teil des Patentr,e
gisters (§ 80 PatG) vorzunehmen und haben 
dieselbe Wirkung wie IEintt'lagungen im übrugen 
Teil des Registers. 

An das österreichische Patentamt zu zahlende 
. Jahresgebühren 

§ 8. (1) Für europäi-sme P,atente sind für die 
an das ,in Art. 86 Albs. 4 EPü genannte Jahr an
schLießenden Jahre Jahresgebühren an das öster
reichische Patentamt zu 'zahlen. 

(2) Die Höhe der gemäß Ahs. 1 an das öster
reimische Patentamt zu entrimtenden Jahresge
bühren bestimmt sim nam § 166 Ahs. 3 PatG, 
jedom mit folgenden Änderungen: 

1. Für das dritte Jahr der Laufzeit des euro
päischen Patentes ist die Jahresgebühr für 
:das erste Jahr unter Ausschluß von zuzüg
limenBeträgen für Seiten der Besmreibung 
und Blätter der Zelichnungen zu zahlen. 
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2. Für das vierte bis zwanzigste Jahr der Lauf
zeit ,des europäischen Patentes sind jeweils 
Jahresgebühren für das zweite bis achtzehnte 
Jahr zu zahlen. 

(3) Die Jahresgebühren werden jeweils für 
das kommende Jahr am letzten Tag des Monats 
fä:llig, der durch seine Benennung dem Monat 
entspricht, in den 'der Anmeldetag fällt. 

(4) Die Jahresgebühren können frühestens drei 
Monate vor ihrer ,Fälligkeit entrichtet wel'den. 
Die erste an d.as österreichische P,atenuamt zu 
entr~ch:tende Jahresgebühr ist innerha'lh eines 
Jahres, die weiteren Jahresgebühren sind inner
halb von s~chs Monaten nach FäHigkeit zu ent
richten. 

(5) Bei Zahlung nach Fäll:igkeit ist neben der 
Jahresgebühr ein Zuschlag von 20 vom Hun
dert zu entrichten. Dieser Zuschlag ,entfällt bei 
der ersten an das österreichische Patentamt zu 
entrichtenIden Jahres,gebühr, wenn sie innerhalb 
von drei Monaten nach F~l1igkei,t eingezahlt 
wird. 

(6) Die Jahresgebühren können von, jeder an 
dem Patent interessierten Person eingezahlt 
wer,den. 

(7) Noch nicht fällige Jahresgebühren sind 
dem Binzah'ler zurückzu.erstatten, wenn auf das 
P,atent verzichtet wird oder wenn .das Patent 
sonst vor Fälligkeit in Wegfall ko~mt. 

Umwandlungsantrag 

§ 9. (1) Auf Antrag des AnmeLders einer 
europäischen Patentanmeldung leitet da·s öster
reichische PaJtentamt das Verfahren zur 'Ertei
lung eines Patentes ein, wenn die europäische 
PatentanmeLdung IlIach Art. 77 Acbs. 5 ooer 
Art. 162 Abs. 4 EPD ,als zurückg>enommen gilt. 

{2) Ist der Umwanldlungsantrag dem Öster
reichischen Patentamt übermittelt worden oder, 
wenn ,der Antrag beim österreichischen Patent
amt zu stf!1len war, ,dort eingereicht wor,den, so 
ist der Antragslteller mit Vorbescheid (§ 99 P'atG) 
aufzufor:dern,innerhalb einer Frist von drei Mo
naten 

a)die Anmeldegebühr (§ 166 Abs. 1 PatG) 
zu beZla'hlen und erforderlichenfalls 

b) eine übersetzung der europäisch,en Patent
anmeLdung ,ins Deutsche einzureichen, und 
zwar in der ursprünglich eingereichten 
F.assung sowie gegebenenfalls in einer ge
änderten Fassung, die der Anme'1derdem 
Ente~lungsverfahr,en . vor dem österreichi
schen Patenuamt zugrunde zu legen 
wünscht. 

(3) Bei vorschriftsmäßig umgewandelten Pa
tentanmeldungen gilt !der Anmeldetag der euro-

päJischen Paterutanmeldung als Tag der Anmel
dung im Sinne des § 87 Ahs. 2 PatG. 

(4) Für das aUlf die umgewandelte Patentan
me1dungertleike Patent sind Jahresgebühren 
nach § 166 PatG zu bezahlen. Jedoch erlischt das 
P:lItent, unbeschatdet ;d'er Bestimmung des § 46 
Abs. 1 Z. 1 PatG. jfidenfallsnach zwanzig Jah
ren vom Anme1detag an. 

Nichtigkeitsgründe 

§ 10. (1) Europäische Patente können aus d.en 
im Art. 138 Abs. 1 Et. abis d EPD vor,gesehenen 
Gründen ruichuigerklärt und aus dem im 
Art. 138 Albs. 1 ,litt. e EPD vorgesehenen Grund 
aberkannt weflden. 

(2) Insoweit und solange ein Vorbehalt öster
reichs gemäß Art. 167 Abs. 2 Iit. 'a EPD wirk
sam ist, können europäische Patente nlichtig ,er
ldänt weflden, soweits'ie Schutz für chemische 
Erzeugnisse als solche oder für N ahrungs- oder 
Arzneimittel als solche gewähren, es sei denn, das 
Patent betrifft ein Verf.ahr,en zur Herstellung 
oder Verwendung ,eines chemischen Erzeugnisses 
oder ein Verfahren zur Herstellung eines Nah
rungs- oder Arzneimittels. 

(3) Daseuropä~sche Paterut mann ferner nich
tig erklärt werden, wenn sich ergibt, daß die 
Erfindung Gegenstand eines älteren österreichi
schen P,atentes ist. 

Unterbrechung des Anfechtungsverfahrens 

§ 11. (Verf,assungsbestimmung) Ein vor dem 
österreichischen Patentamt· anhängiges V,erfah
ren auf Nichtigerklärung eines europäischen Pa
tentes list von Amts wegen insoweit zu unter
brechen, als ein dieselbe Sache betreffen,des Ein
spruchsverfiahren (Art. 99 EPü) vor dem Euro
päischen Patentamt anhän,~~g ist oder anhängig 
g.emacht wird. Da's unterbrochene Verfahren ist 
nach rechtskräftigem Abschuß des Einspruchs
verfahr,ens auf Antrag fortzusetzen, wenn vom 
Europäischen Patentamt eine Entscheidung in 
der Sache seihst nicht geflHlt wurde. Andernfalls 
ist :das Verfahren auf Antrag oder von Amts 
wegen e'~nzusteillen. 

'Verletzungsklagen 

§ 12. Ist ein V,erfahren über eine Verletzungs
klage gemäß § 156 Abs. 3 PatG unterbrochen 
worden, kann der BekLagte ansteLle des Nach
weises, daß er heim österreichischen 'Patentamt 
einen NichtigkeitlSantrag eingebracht hat, draß 
ein Nicht!i,gkeitsverfahren zwischen den Streit
teilen bereits anhängig :ist oder daß er sich einem 
solchen Verfahren als Nebenintervenient ange
schlossen hat, den Nachweis erbring.en, daß er 
gegen dars europäische Patent beim Europäischen 
Patentamt Binspruch (Art. 99 EPü) eingelegt 
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hat oder sonst P!artei eines bereits zwischen den 
Streitteilen anhängigen, geg,en das europäische 
Patent gerichteten -Einspruchsverfahrens list. 

Ergänzende Recherche des österreich ischen Pa
tentamtes 

§ 13. {1) J~dermann kann beim österreachi
schen P,atentamt den Antrag auf Durchführung 
einer ergänz,enden Recherche zu einer veröffent
lichten europäischen 'Patentanmeldung oder zu 
einem europäischen Patent stellen. Die Recherche 
hat~ich auf jene österreichischen Patencschriften 
zu erSitrecken, die im Prüfstoff des Europäischen 
Patentamtes nicht enthaiJten sind, und hat vom 
Oster~eichischen Patentamt el1teilte Patente zu 
ermitteln, ,die gegenüber ,der europäischen Pa
tentanme1dung oder dem europäischen Patent 
einen älteren Anmeldetag ,aufweisen. 

(2) Im Patentregister ist die Durchführung 
einer ergänzenden Recherche anzumerken. Jeder
m;J:nn kann in den Recherchenlbericht Einsicht 
nehmen. 

(3) Der Antrag auf Erstdlung des Recherchen
becichtes unterl.iegt einer Gebühr im Ausmaß 

_ der Anmeldegebühr (§ 166 Abs. 1 PatG). § 168 
Abs. 3 und 4 PatG findet Anwendung. 

Übertragung europäischer Patentanmeldungen 
zur Bearbeitung an das österreichische Patent

amt 

§ 14. (Verfassungsbestimmung) In Venrägen 
betr,effend ,die Bearbeitung europäischer Patent
anmeldungen durch ,das Os:terreichische :Patent
amt, die gemäß Abschnitt IV Nr. 1 und 2 des 
Zentnal,iSlierungsprotokolles zwischen dem Prä
sidenten des Europäischen Patentamtes und dem 
Bundesminister für Handel, Gewerbe \lind In
dustrie abgeschlossen werden, können an~beson
dere die Ant, ,der Ursprung und die Anzahil der 
europä'ischen Patentanmeldungen, die bearbeitet 
werden sollen, der, Zeitraum ,der Übertragung, 
das Verf:ahren zur Feststellung der dem öster
reichischen Patentamt für die Bearbeitun,g der 
europäi'schen Patentanmddun,gen zu ersetzen
den Kosten unld die Verpflichtung des Oster
reichischen Patentamtes festgelegt werden, die 
Richtlinien des Europäischen Patentamtes für 
europä'ische Recherchen und Prüfung,en zu be
achten. 

Anmeldungen auf Grund des peT 

Anmeldeamt 

§ 15. (1) Für Anme1der, die österreichische 
StaaJtsbürger sind oder ihren Wohnsitz (Sitz) in 
der Republik österreich haben, istda,s öster
reichische Platentamt Anmeldeamt im Sinne des 
Art. io peT. Die AnmeJ.dungen sind in deut
scher Sprache einzureichen. Prioritäiten können 

auch auf Grund von Anmeldungen nach ,dem 
PatG beansprucht werden. 

(2) Für jed,e Anmeldung gemäß Abs. 1 is,t spä
testens am Tag ihrer Einreichungeine üher
mittlungsgebühr in der Höhe der Anmeldege
bUhr (§ 166 Albs. 1 htG) zu zahlen.§ 168 Abs. 3 
und 4 PatG ist sinngemäß anzuwenden. 

Bestimmungsamt 

§ 16. (1) Das österr.eiichische Patentamt ist für 
'internationa!.e Anmeldungen Besoimmungs<li!llIt, 
es sei 'denn, der Anmelder hat die Erteilung eines 
europä}sch,en Patente's ,beantragt. 

(2) Ist das österreichische Patentamt Bestim
mungsamt,so hat der Anmelder innerhalb von 
20 Monaten seit dem Pnioritäuroat'llm ein Exem
pi ar der internationalen Anmeldungeinz,ureichen 
und, WeU1n d;J:s österreichisch'e Patentamt nicht 
zugleich Anmeldeamt ist, eine Gebühr ,in der 
Höhe der Anmddeg,ebühr (§ 166 Abs. 1 PatG) 
zu zahlen. Ist die Anmeldung nicht in deutscher 
Sprache abgefaßt, so ist ferner innerhalb der 
gleichen Frist eine Obersetzung ins Deutsche ein
zur-eichen. 

(3) Eine Entscheidung ülberdie Weiterbehand
lung einer int,ernationalen Anmeldung gemäß 
Art. 25 Ahs. 2 Lit. a peT ~st vom asterreichischen 
Patentamt nur zu treffen, wenn fristge~echt eine 
Gebühr in der Höhe der Ammeldegebühr (§ 166 
Abs. 1 PatG) gezahlt und gegebenenfalls eine 
übersetzung ,der )internationalen Anmeldung ins 
Deutsche eingereicht wird. 

(4) Zur Nachr,eichung von Belegen über Ge
bührenzahlungen gemäß Abs. 2 und 3 ~st eine 
Nachfrist von zwei Monaten zu setzen. § 168 
Abs. 3 PatG findet Anwendung. 

Ausgewähltes Amt 

§ 17. (1) WiJ.1d in der internationalen An
meldung die Republik aster reich gemäß Art. 31 
Abs. 4 lit.a peT als Viertr,agsstaat angegehen, in 
dem der Anmelder die Ergebnisse der internatJio
na.Jen vorl~ufigen Prüfung verwerten will, und 
hat er die Erteaung eines europäiJschen Patentes 
nicht heantra,gt, ist da.s österreichische Patent
amt aus,gewähltes Amt (Art. 2 Ilit. xiv peT), 
und es finden Ahs. 2 und 3 Anwendung. 

(2) Wird ·die Auswahlerklärung vor Ahla~f des 
19. Monats s'eit ,dem P,rioritätsdatum vorg,enom
men, 'so vedängert sich die im § 16 Abs. 2 vor
gesehene Frist von 20 Monaten auf 25 Monate. 
Dies gilt jedoch nicht, wenn ,der Anmelder die 
Begünstigung ,des Art. 37 Abs. 4 Iit. b peT in 
Anspruch nehmen will. 

(3) Prüfungsberichte, d~e nicht in deutscher, 
englischer od,er Jranzösischer Sprache abgefaßt 
sind, sind gemäß Art. 36 Abs. 2 peT ins Deutsche 
zu übersetzen. 
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Internationale Recherchenbehörde und mit der rische Idee verwirklichen, ist eine zusätzliche Ge
internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte bühr in der Höhe der Rechercheng,eJbüihr zu be-

Behörde zahlen.' 

§ 18. (1) (V,erfasSlung<bestimmung) Die Zustim
mung z'ur Einse1:Zlung des österreich,ischen Patent
amt'es aLs Internationale Recherchenbehörde 
(Art. 16 .A:bs. 3 lit. b peT) oder als mit der 
internationalen vorläufigen P.rüfung beauftragten 
Behörde (Art. 32 Ahs. 3 peT) erteilt der Bun
desminister -für Handel, Gewel'be und Industrie. 

(2) Nachdem Inkrafttr-eten des EPü für die 
RepUlblik Osterreich kann ,der Bundesminister 
für Handel, Gewerbe und Industrie die Zu
stimmung erteilen, wenn die VoraussetZlUngen 
nach Achs. 3 oder nach ,dem Zentralisierungspro-

, tokoll ,gegeben sind. 

(3) (Verfassungsbestimmung) In einem Vertrag 
zwischen dem Präsidenten des Europäischen 
Patentamtes und dem Bundesminister für Handel, 
Gewel'be lLnd Industrie kann dem österreichi
schen P,atentamt die selbständige Durchführung 
von internaoionalen Recherchen und internatio
nalen vorläufigen Prüfungen nach dem peT Z!u
gunsten von Entwicklungsländern übertragen 
wer<den. 

(4) (Verf:liSsungsbestimmung) In den zwischen 
dem Generaldirektor der Weltorganisation für 
geistiges EigentlLm 'und dem Bundesminister für 
Hande'l, Gewerbe und Industrie ahzuschließen
den Verträgen (Art. 16 Abs. 3 lit. b und Art. 32 
Abs. 3PCT) sind die die Durchführung der 
internationalen Recherche undderinternatio
n:alen vorläufigen Prüfun:g betreffenden Rechte 
und Pflichten der Vertrag,sparteien, in~besondere 
die ausdrückliche Verpflichtung '-zur Anwendung 
unld Beachtun,g der gemeinsamen Regeln für die 
Durchführung ,internationaler Recherchen und 
internationa'ler v'Orläufiger Prüfungen, festzule
gen. 

Gebühren für die internati'Onale Recherche und 
die internationale v'Orläufige Prüfung 

§ 19. (1) Die Gebühr für ,die Durchführung 
der internationalen Recherche und aller lan'deren 
Aufgaben,dieinternation-alen Recherchenbehör
den durch den peT und seine Ausführun.gsord
nung übertra.gen wenden ("Recherchengebühr"), 
entspricht der Gebühr für den Antrag auf 
Durchführung einer Recherche gemäß § 57 
Abs. 2 lit. a PatG. . 

(2) Ist die ~nternationale Anme:Jdung nicht ein
heitlich (Art. 3 Abs. 4 lit. iii peT), 'So ist der 
internationa1e Recherchenbericht ,für die Teile 
derinterna>tionalen Anmeldung ,z,u erstellen, die 
sich a>ufdie in den Ansprüchen z'uerst erwähnte 
Erfindung ,beziehen. Für jede w,eitere Erfindung 
oder Gruppe von ,Erfindungen, die so zusammen
hängen, daß sie eine einzige allgemeine erfinde-

(3) Wird für die internationale Anmeldung 
die Priorität einer früheren internati'ona.Ien An
mddungin Anspruch ,genommen, die vom 
Osterreichischen Palentarnt als Internationale 
Recherchenbehörde recherchiel't worden ,ist, so 
ist die geleistete RecherchengebüJhr im Ausmaß 
von 75 vom Hundert zu erstatten, wenn der 
erste Recherchenbericht ganz oder zum wesent
,lich überwiegenden Teil bei der Erstellung des 
in terna tionalen Recherchenlberich tes verwendet 
werden kann. Gleiches gilt, wenn im Antrag der 
internationalen AnmeLdung auf eine frohere Re
cherche internatio1)aler Art (Art. 15 Abs. 5 peT) 
Bezug g-enommen wurde 'und die Recherche 
internationaler Art ,bei der ErsteUung .des inter
nationalen Recherchenberichtes ganz oder zum 
wesentlichen überwiegenden Teil verwendet wer
den kann. 

(4 ) Die GebüJhr für die Durchführung -der 
internationa>len vorläufigen Prüfung und aller 
anderen AuBga.ben, die mit .der internationalen 
vorläufi,genPrüfung !beauftragten Behörden 
durch den peT und seine Ausführung&ordnung 
übertrag-en werden (,;Gelbühr für die vorläufige 
Prüfung"), entspricht .der Gebühr für den -An
trag auf Erstattung eines Gutachtens gemäß § 57 
Abs. 2 Et. b PatG, wenn der Stand der Technik 
vom Antragsteller ibekann~gegeJben wird. Die Ge
bühr wird gleichzeitig mit der zugunsten .des 
Internationalen Büros der Weltorganisation für 
geistiges Eigentum zu zahlenden Bearbeitungs
gebühr fällig. 

(5) Stellt das österreichische Patentamt fest, 
daß die internationale Anmeldung nicht einlheit
lich ist und fordert es den Anmelder zur Ein
schränkung .der An9prüche oder zur ZahJun,g zu
sätzlicher Ge!bühren auf, .s'O sind die Höhe der 
zu'sätzlichen Gebühren und die Gründe hiefür 
anzugeben. Schränkt der Anmelder seine An
sprüche auf eine einheitliche Erfindung oder 
Gmppe von !Erfindungen ein, so ist für jede 
weitere Erfindung oder Gruppe von Erfindun
;gen, .die so ~zusammenJhängen, daß sie eine ein
zige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen, 
eine zusätzliche Gebühr in der Höhe der Gebühr 
für die votiläufi,ge Prüfung zu bezahlen. 

(6) nie Entrichtung von Gebühren gemäß 
den Abs. 1 bis 5 gilt erst als erfolgt, wenn sie 
gemäß § 168 Abs. 3 PatG nachgewiesen ist. 

(7) über Rechtsmittel gegen Entscheidungen 
Ü'ber den Widerspruch eines Anmelders gegen 
eine vom Osterreichischen ,Patentamt nach 
Art. 17 Ahs. 3 Et. a peT oder nach ,Art. 34 
Ahs. 3 lit. a peT festgesetzte zusätzliche Gebühr 
entscheidet die ,Beschwerdealbteilung des Oster
reichischen Patentamtes. 
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Bekanntmachung und Auslegung; Unterrichtung 
der öffentlichkeit; Rechte aus der Veröffent

lichung der internationalen Anmeldung 

§ 20. (1) Internationale AnmeLdungen, die vom 
Internationalen Büro der Weltor,ganisation für 
·geistiges Eigenwm 'g.emäß Art. 21 peT ver
öffentlicht werden, sind, g.egelbenenfalls samt 
den hiezu ·eingereichten übersetzungen {§ 21), 
bis zur Erteiilungeines Patentes oder bis zum 
Unter;gang der Patentanmeldung vom Öster
reichischen P.atentamt bekanntzumachen und 
aus,zuleg.en. § 101 Abs. 1 und 3 .PatG gi,lt sinn
gemäß. 

(2) Die Rechte aus einer gemäß Art. 21 peT 
veröffentlichten internationale.n AnmekLung rich
ten sich nach der sinngemäß anzuwendenden Be
stimmung des § 4. Hiedurch wird Artt. 158 
Albs. 1 EPü nicht !berührt. 

(3) Das ,Blatt des Intern3Jtionalen ,Büros ·der 
Wehorganisation .für ,geist~ges EigenlJum (Aflt. 55 
Abs. 4 peT) un.d die veröffentlichten interna
tiona,len Anme1d,ungen sind im Österreichischen 
Patent3Jmtzur aUgemeinen Einsicht zur Verfü
gung zu halten. 

(4) über internationale Anmeldungen sind 
Verzeichnisse zu fülhren, die eine rasche und zu
vedässige Unterrichtung der öffentlichkeit über 
diese Anmeldun,gen erunöglichen. 

Gemeinsame Bestimmungen 

Formale Erfordernisse der Übersetzung 

§ 21. Durch Veror.dnung des Präsidenten des 
österreichischen Patentamtes sind die formalen 
Erfordern~sse einer vom Anmelder n.ach diesem 
Bundesgesetz .einzureichenden übersetzung oder 
ihrer 'Berichtigung näher zu regeln. Bei Erlas
sung dieser Verordnun,g ist auf möglichste 
Zweckmäßigkeit und Einfachheit s.owie auf die 
Erfordernisse der vorgesehenen Art der Ver
öffentlichung der übersetzung Bedacht zu neh
men. Eine Beglaubigung kann nicht gdordert 
werden. 

Gebühren für die Veröffentlichung von Über
setzungen 

§ 22. {I) Für jede in diesem Bundesgesetz vor
gesehene Veräffenvlichung einer übersetzung 
oder ~hrer Berichtigung ist eine Veröffent
lichungsgebühr im Ausmaß der Jahresgebühr 
für das erste Jahr (§ 166 Abs. 3 PatG) zu ent
richten.: , 

(2) rBei ,der GebührenIbemessung treten dabei 
.an die Stelle der sechsten und jeder f01lgenden 
Seite der zur Auslegung gelangenden Beschrei
Ibung u.nd des dritten und jedes fo~genden B.lat
tes der dieser Besduerbung angeschlossenen 
Zeichnungen die entsprechenden Seit·en und 

Blätter der eingereichten übersetzung. § 166 
Abs. 10 PatG ist anzuwenden. 

(3) Die Zahlung der Veröffentlichungsgebühr 
ist ,gemäß § 168 Ahs. 3 PanG nachzuweisen. Die 
Veröffentlichungsgeb'Ühr gi.lt erst nach Erbrin
gung dieses Nachweises als entrichtet. 

Zuständigkeit für Erledigungen; Formalprüfer 

§ 23. (1) Die Zuständigkeit für Erled~gungen 
rbei europäischen und intern3Jtionalen Patentan
me1dungen sowie bei eU1"Opäischen Patenten rich
tet sich, sofern in diesem Bundesgesetz nicht 
anders verfügt, nach den sinngemäß anzuwen
denden IBestimmungen des PalJG. 

(2) .ourch Verordnung des Präsidenten .des 
österr·eichisch~n Patentamtes können Bedien
stete, die nicht Mitglieder des Patentamtes sind, 
zur Besorgun,g von der Art nach bestimmt zu 
bezeichnenden Angelegenheiten europäischer und 
internaüonaler Patentanmeldungen, insbeson
dere der Formalprüfung, ermächtigt werden, 
sofern dies wegen der Einfachheit der Erled~gung 
zweckmäßig ist und die Ausbildung dieser Be
diensteten (Forma.!prüfer) Gewähr für 'Ordnungs
gemäße ErIed·igung bietet. Die Formalprüfer 
sind an die W·eisungen des nach ·der Geschäftsver
teilung z.uständigen Mitgliedes des österreichi
schen Patentamtes gebunden. Dieses ka-nn die Er
l·edigung jetderzeit sich vot1behalten oder an sich 
ziehen. 

(3) § 76 Albs. 1, 4 und 5 PatGist auf die For
mailprüfer sinngemäß anzuwenden. 

(4) Die Beschlüsse der F·ormalprüfer können 
wie die des zuständigen Mitgliedes des Paltent
amtes angef,och,ten werden. Das zuständ~g'e Mit
glied kann ,dem Rechtsmittel selbst stattgeben; 
ist es der Ansicht, daß dem Rechtsmittel nicht 
oder nur teiltweise Folge zu geben wäre, so hat 
es das Rechtsmi:ttel der BeschwerdeaJbteilung vor
ZUlIegen und im Vorlagebericht die Gründe hie
für anzugeben. 

Ergänzende Anwendung des 'PatG 

§ 24.' Auf eUl'Opäische und ,internationale Pa
tentanme!.dungen sowie auf europäische Patente 
·und a,urf Verfahren, die diese Schutzrechte 'betref
fen, . sind ergänzend zu den Bestimmungen des 
EPü, des peT und dieses Bundesgesetzes die 
VorschTiften des PatG sinngemäß anzuweI1!den. 

Sc h 1 u ß- und Übe r g an g sb e s t. i m-
mungen 

Inkrafttreten 

§ 25. ,Dieses 'Bundesgesetz tr~tt hinsichtlich 
europäischer Patenoanmeldungen und .Patente mit 
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dem Inkrafttf,(~ten des EPü ,für die Republik 
österreich (Art~ -169 EPü), hinsichtlich interna
tionaler Anmeldungen mit dem Inkrafttreten 
des peT für die Republik Osterreich (Art. 63 
peT) in Kr<1Jft. ' 

Außerkrafttreten und übergangsbestimmungen 

§ 26. {I) (Verfassung~bestimmung) Dieses Bun
desgesetz tritt 

1. für Anmeldungen nach dem EPü mit dem 
Außerkrafttreten des EPü für die Repu
blik österreich außer Kraft; 

2 . .für Anmeldungen nach dem peT mrt dem 
AußeI'krafttreten des peT für die Repu
blik österreich außer Kraft. 

(2) Art. 175 EPü Ibleibt .unberührt. 

(3) Art. 66 Abs. 2 peT ,bleibt un!berühr,t. 

Vollziehung 

§ 27. Mit der Vollziehung .dieses Bundesge
setzes ist die Bundesregierung betraJut,s,owert sie 
nicht gemäß dem 'Bundesministeriengesetz 1973, 
BGBl. Nr. 389, dem Bundesminister für Han
del, Gewerbe und Industrie und dem Bundes
minister für Auswärtige An,gelegenrheiten olb
liegt. 

Erläuterungen 

Allgemeines 

Das PatentveDträge-Einffrhrungsgesetz übt jene 
Wahlmögl,ichkeiten aus, die .das Europäische Pa
tentübereinkommen und der Vertrag ütber die 
internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet 
Jes Patentwesens (im folgenden "Patentzusam
menanbeitsvertrag") dem nationalen Gesetzgeber 
ausdrückEch einräumen, trifft ergänzend·e Rege
Jungen ·zur Edeichterung der, übernahme der 
Materie in die österreichische Rechtsordnung, 
regelt .die Tät~gkeit des OsterreichischenPatent
amtes im Rahmen der beiden internationalen 
Verträge auf dem Gebiet des Patentwesens und 
enthält Verfassungsbestimmungen, die die Geneh
migung von Vertragsbestimmungen auf einfach
gesetzlicher Basis ermöglichen. 

F'ol,gende Bestimmungen des Patentverträge
EinfühJ1ungsgesetzes sind verfassungs ändernd : 
§§ 11, 14; § 18 Abs. 1, 3 und 4; § 26 Abs. 1. 

§ 11 bezieht sich auf die Bestimmungen übe'r 
die Anfechtung des europ~ischen Patentes ,im 
Einspruchsverfahren nach Art. 99 des Europäi
schen Patentilbereinkommens. § 14 betrifft den 
Albschluß von Verträgen uber die übertragung 
von europäischen Patentanmeldungen zur Bear
beitung an das Osterreichische Patentamt und 
schafft dieverfa'ssungsgesetzliche Grundlage für 
Abschnrtt IV Nr. 1 Et. d und Nr. 2 lit. c des 
ZentralisierungsprotokoHes zum Europäischen 
Patentütbereinkommen. § 18 ent:!häh eine ver
gleichbare Regelung für den Abschluß von Ab
kommen nach Art. 16 Abs. 3 lit. b und Art. 32 
Abs. 3 des Patentzusammenarheitsvertrages. Die 
Bes.timmungen sind im einzelnen ausführlich er-
tÜl!tert. ' 

§ 26 Albs. 1 ist verfassun,gsändernd, weil er 
Regelungen über das Außerkrafttreten von Ver
fassungsbestimmungen enthält. 

Der Entwurf eines Patentverträge-Einführungs
gesetzes wurde im J<1Jhre 1976 einem Begutach
tungsverfahren unterzogen. Vorschläge sind ein
gehend gepru.ft und größtenteils berücksichtigt 
worden. Insbesondere wird im Interesse eines er
leichterten Zuganges zu Informationen über den 
Stand der Technik ,eine ergänzende Recherche 
des österreichischen Patentamtes (§ 13) einge
führt. 

Der vOI'litigende Entwurf berücksichtigt fer
ner die Entscheidungen, die der Verwaltungsrat 
der Europäischen Patentorganisaticon auf seiner 
ersten Tagung vom 19. bis 21. Oktober 1977 in 
bezug auf die Tätigkeit des österreichischen Pa
tentamtes im Rahmen d'es Europäischen Patent
übereinkommens und des Patentzusammenar
beitsvertrages getroffen hat. Der Präsident des 
Europäischen Patenta.mtes wurde zum Abschluß 
eines Vertrages ermächtigt, ·durch den dem 
österreichisch·en Patentamt für einen Zeitraum 
von ,15 Jahren die Bear;beitung von europäischen 
Patentanmeldungen übertragen wi.rd. Neben 
diesem für österreich 'bedeutsamen Beschl'uß ist 
es in der letzten Phase der V·erhandlungen des 
Interimsausschussesder Euro'Pärsch'en PatenlJOr
ganisation, ·der die Tätigkeit des Verwaltungs
rates vOI'bereitet hat, gdun,gen, einen einhelligen 
Beschluß der in ,diesem Ausschuß vertretenen 
Unterzeichnerstaa'ten des Europäischen Patent
übereinlkommens zu' erwirken, der es dem öster
reichischen Patenta.mt ermöglicht, die Tätigkeit 
als Internationale RecherchenIbehörde und als 
mit der internationalen vorläufilgen Prüfung 
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beauftragte l]3'ehörde nach dem Patentzusammen
ar:be~tsvel'ltrag zugunsten von EnTwicklungslän
.dern auSZ!uijiben. 

Auf der Grundlage ·dieser WiUenshildungim 
Interimsausschuß hat der Verwaltungsra;t.der 
Europäischen Patentorganisation den Präsiden
ten des Europäischen Patentamtes ermächtigt, 
die :selbständ,j,ge Durchführung von 'internationa
len Recherchen und ~nternatioilialen vorläufigen 
Prüfungen zugunsten von Entw,icklungsländern 
zu übertragen. 

<Die ,für die TlVtigkeit ,des österreichischen Pa
tentamtes !bei der U3earibeinung europäischer Pa
tentanmeMunlgen und heider Durchiführu11;g 
von Tätigkeitlen nach dem Patentzusa;mmenar
lbeitsvertrag ,enfol"derlichen 'innerstaatlichen Vor
schriften sind in den §§ 14, 18 und 19 zusam
mengefaßt. Das Europäische Patentamt wird die 
Kosten der Beal1beitung europäischer Patentan
mel.dungen !Zu ,ersetzen haben (§ 14). Für inter
nationale Recherchen urud internationale vorläu
fige Prüfungen nach dem Patentzusammenar
beitsvertrag werd·en kostendeckende Gebühren 
fest,gesetzt (§ 19). 

Die erwä1hIllten BeStllmmuIllgen tragen dem 
Interesse ,der österreichischen Wirtschaft nach 
Aushau rund umfassendem Ein'sa,tz der hchtech
'nischen Kapazitäten des österreichischen Pa
tentamtes Rechnung. 

Die Vorschriften des materiellen Patentrech
tes nach dem ,Patentgesetz 1970, .das webter f.ür 
na;tiona;lePatente gilt, werden noch nicht an die 
Vorschrif,ten ,des EUl"Opäischen Patenruberein
,kolffimens angeglich·en. Diese Anpas!lungist der
zeit nicht vordringlich, weil ö~terrejch v'On dem 
Voribelhalt ,des .Art. 167 Albs. 2 Et. ades iEuro
päischen Patemüiberein:lmmmens Gebrauch macht 
I\lnd Ibesümmte Kat.;gorien V'on Erfindungen 
(Stoffschutz für chemische Erzeugnisse, Nah
l'Iung,s- unld Arzneimittel) entspredlen1d der der
zeitigen nationalen RechtSilag'e vom Patentschutz 
ausschEeßt. Die Harmonisierung der iBestim
mungen des materieLlen Patentredttes wird einer 
Novelle des Patentg,esetzes vorbehalten. <Diese 
Fragen sollen getrennt von der 'IlIIIlfan,greichen 
M:I!terieder bei den internationalen Patentver
tr~ge behandeLt werden können. 

Das Patentverträg'e~EinfiiJhrungsgesetz gliedert 
sich in fünf iAlbsdmitt,e, ,ohne diese Unterteilun
gen aus.dt'ück'lich als solche zu bezeichnen. § 1 
ent:hä:It eine!Definition der wichtigsten Be,griffe. 
Die §'§ 2 ibis 14 ibefassen sich mit den Patentan
meldungen urud Patenten auf Grund des Euro
päischen Patentüiberein:kommens. Die §§ 15 
his 20 'behandeln die Anmeldungen auf Grund 
des Pa;tentzusammenal'lbeitsvertra,ges. Gemein
same Bestbmmungen sind in den §§ 21 bis 24 
niiedergelegt. Die Schluß- und· übergangsbestim
mun,gen sind in ,den §§ 25 :bis 27 enthalten. 

. ,Europäische Pa'tent"anmeldungen werden a·uch 
beim österreichischen 'Patentamt ,eingereicht 
werden können (§ 2). Von bes,onderer Bedeu
tung ~ür die heimische Industrie, insbesondere 
für die Klein- und Mittelindustrie, ist ,die Rege
lung dies·es Gesetzes, daß europäische Paten>tan
meldungen und Patente in Osterreich nur wirk
sam werden, wenn eine überset~ung ins 
Deutsche eingereicht wird, wdbei die Fas·sung in 
,der übersetzun,g für das Gebiet der Republik 
öst'erreich veribindlich ist (§§ 4 ibis 6). Ferner 
wird eine umfassende Informaüon über in Oster
reich wirksam werdende Schutzrechte gewähr
'leistet (§ 3). Dem Wunsch ·der beteiligten Kreise 
Rechnung ,tugend wurde vün einer Umstdlung 
des Systems der Ber,echnung der JahresgebiiJhren 
für nationale Patente, das auf den Zeitpunkt der 
Bekanntmachung der Anmeldung abstellt, auf 
das europäische System, für das der Zeitpunkt 
·der Anmeldun,g maßgebend ist, abgesehen. Es 
sind daJher entsprechende Anpassungsvorschrif.ren 
für ,die Entrichtung von J ahresgelbühren für 
europäischePa;tente an das tlsterreichische Pa
tentamt ,jJJOt)wendig, die in § 8 getroffen wer,den. 

Im Rahmen des PatentzU'sa;mmenar'beitsver
,trages wird das Osterreichische Patentamt als 
Anmeldeamt und Bes,uimmungsamt tätig (§§ 15, 
16). 

Da nicht beabsichtigt ist, einen Vorbehalt zu 
Kapitel II des Patemz>usammenarbeitsvertrages 
abzugeben, wird es auch ausgewähltes Amt nach 
Art. 2 lit. xiv dieses Vertrages sein (§ 17). Mit der 
Täti~keit des Osterreichischen Patentamtes als 
internati'Onale BeJhöI'de nach dem Pa;tentzusam
menarbe'itsveruag befassen sich die §§ 18 und 19. 

Als Gemeinsame Bestimmungen sind die Re
geLungen über die formalen Erfordernis'se der 
ülbersetzung, die GebÜihren für ~hre Veröffent
lich,un,g, die Zuständigkeit für Erledigungen bei 
europäischen und internationalen P,atentanmel
dungen und europäischen Patenten, idQe Bestel
lung von Forma,lprüfern und ,die ergänzende 
Anwendung des Patentgesetz.es zusammengefaßt. 

Die Schl·uß- und übel'lgangs'bestimmungen 
r.;gelndas Inkrafttreten, das Außenkrafttreien 
einschließlich der Übergangsbestimmungen und 
die Vollziehung dieses Bundesgesetzes. 

Besonderer Teil 

Zu § 1: 

Diese Bestimmung definiert iBegriffe, die in 
.diesem ,Bundesgesetz häufig verwendet wer.den 
und l.;gt gelbräuchliche Albkürzungen fest. 

Zu§ 2: 

Diese Bestimmung ermöglicht es im Dienste 
heimischer Erfinder, Patentanmeldungen nach 
dem Europäischen PateJ1ltü'bereinkommen auch 
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beim österreichischen Patentamt einz'1lreichen. 
Die Anmeldungen können auch ,in Dootsch, Eng
lisch und Französisch eingereicht werden, in 
anderen Sprachen der Vertragsstaaten jedoch 
nur, wenn die ,für die geschäftsordnungsmäßige 
Belhandl'1ln,g wesentlichen allgemeinen >Daten ,der 
Anmeldung in einer der Amtsspra.chen des Euro
päischen Patentamtes a'bgefaßtsind. Die Priori
tät einer österreichischen Erstanmeldung kann 
auch dann in Anspruch genommen werden, 
wenn in der europäischen Patentanmeldung die 
Republik Österreich als Vertragsstaat benannt 
wird (Art. 79 iEPü). iDem Anmelder steht es 
aber auch frei, neben der europäi'schen Anmel
,dung die österreichische Anmeldung weiterzu
verfo'lgen. Die vorlit;gende Bestimmung wird 
,daher nicht auf "europäische Patentanmeldun
gen" im Sinne des § 1 'CBenennungder Repu
blik österreich) eingeschränkt; ,es wird daher 
der Begriff "Patentanmddungen nach dem 
EPü" 'verwendet. 

Zu § 3: 

Der europäischen Patentanmeldung wir,d mit 
~hrer Veröffentlichung durch das Europäische 
Patentamt einstweilen Schutz ,gewährt (§ 4). 
Abs. 1 's,ielht daher die Unt,errichtung der öffent
lichkeit -durch eine entsprechende Bekanntma
chung im österreichischen Paten,tJblatt und durch 
Auslegung der euwpäischen Patentanmeldun,g 
entsprechend den für die Veröffentlichung öster
reichischer Patentanmeldungen geltenden Vor
schriften ,"or. Aus der ,Bekanntmachung kann 
auch entnommen werden, in welch,er Sprache die 
Patentanspl'üche a'bgefaßtsind. ' 

Ahs. 2 und 3 schaffen we~tere Einrichtungen 
zur Unterrichtung ,der öffentlichkeit. 

Zu § 4: 

na die europäische Patentanme1dung noch 
vor 'Durchführung eines Pr,üfungsverfahrens 
veröffentlicht wird, ist ihr Schutz in überein
stimmung mit Art. 67 Abs. 2 EPü auf einen 
Ampruch auf angemessene Entschädigun,g ein
geschränkt, und es wird der volle Schutz gemäß 
Art. 64 EPü a,usgesch1ossen {Abs. 1). 

Nach Afbs. 2 ist der Am,pruch auf angemes
sene Entschädi~ung von der VOl1lage einer Ü1ber
setzun,g der Pa'tentanspruche abhängig. Patent
ansprüche, die in einer .fremden Sprache a:bge
faßt 'sind, müssen daher von der österreichischen 
Wirtschaft nicht Ibeachtet werden. Diese Rege
!'ung stü'tzt sich auf IArt. 67 Abs. 3 EPü. 

Auf die Veröffentlichun,g findet § 3 Albs. 1 
Anwendung. , 

Zu § 5: 

A'bs. 1 schreibt aus den gleichen El1wäg,ungen, 
die § 4 Albs. 2 zugrunde lit;gen, die Votilage einer 

übersetlzung der europäischen Patentschrift vor. 
Diese Regelul1Jg stützt sich auf Art. 65 EPü. Die 
Übersetzung wird in Form einer Druckschrift 
veröffentlicht werden. 

Abs. 2 reg:elt die Vorlage Ider Übersetzung 
bei Änderungen der europäischen Patentschrift 
,im iEinspl1Uchwerfahren. 

Abs. 3 behandelt in übereinstlimmung mit 
Art. 65 EPü die rechtlichen F'olgen der Nicht
vorJage oder mangelhaften Vorlag'e der über
setzung. 

Zu § 6: 

Abs. 1 bestimmt, daß fü'C die Beurteilung des 
Schutzhereiches eines europäischen Patentes die 
deutsche übersetzung maßgebend ist, wenn sich 
a'us ihr ein eng'erer Schutzbereich er,g~bt. Bei der 
Beurteilung des Schutzbereich'es eines europäi
schen Patentes kann daher in österreich auf die 
vorgelegte deutsche üersetzung vertraut werden: 

Nach Abs. 2 bis 6 kann der Patentanmelder 
die übersetzung berichtigen, wenn der Schutz
bereich enger ist als jener ,in der Verfahrens
sprache; die Wirkungen einer iBerichtigung wer
den geregelt. 

Zu§ 7: 

Europäische Patente ,gewähren dem Inlhaber 
diesel'ben Rechte, die ihm ein v'Üm österreich'i
schen Patentamt erteiltes Patent gewähren 
würde {Art. 64 Ahs. 1 EPü). Deshalb w,il1d für 
die Eintragung dieser Schutzrechte ein Vel1fahren 
vorg,esehen, d~'S der Registrierung von Patenten 
entspricht, die durch das österreichische Patent~ 
amt erteilt werden. 

Zu § 8: 

Abs. 1 schafft die rechtliche Grundlage für die 
Binhebung von J a'hresgebühren ,für europälische 
Patente. Sie sind für die an das in Art. 86 
Ahs. 4 EPü 'genannte J albr anschli~ßenden J albre 
zu zahlen (Art. 141 EPü). 

Die Laufzeit des ,europ~ischen Patentes beträgt 
20 Jahr,e, ,gerechnet vom Anmddetag an (Art. 63 
EPü). Da im B,egutachtungsverfahren der Wunsch 
geäußert wuride, die. Laufzeitberechnung des 
§ 28 P,atG für nationale Patente beizubehalten, 
ist es ,erfol1derllich,· eine entsprechende Berech
n ungsart für d1ie J ahres,gebühren vorzusehen. 
Wegen Ider unterschiedl~chen Dauer ,des Patent
schutzes und ,des Beginns der Laufzeit list für 
eine Jahresgebühr, die nach der .europäischen 
Berechnung ,dem dl1itten Jahr entspricht,eine 
Gebühr einzuheben, die Ider ersten J ahresge
bühr nach § 166 Abs. 3 PatG entspricht. In 
gleicher ~eise sind für Idie ;folgenden Jahre 
}ahresgebühren 'Zu entl1ichten, die jeweils einem 
nach ,der europäischen Berechnungsart ermittel
ten Jahr, jedoch vermindert um ,die Zahl 2" 
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entsprechen. Auf diese Weise werden die Jahres
gebühren für das 1. his 18. Jahr gemäß PatG 
dem 3. his 20. Jahr nach ,dem EPü gleich
gesetzt (Ahs. 2). 

Ahs. 3 vereinheitlicht den Zeitpunkt der Fäl
ligkeit der Jahresgebühren. 

Abs. 4 schließt aus verwalnungstechnischen 
Gründen ~e Entrichtung einer Jahresgebühr 
früher als 'drei Monate vor Fälligkeit aus. DQe 
erste Jahresgebühr kann innerhalb eines Jahres, 
die weiteren Jahresgebühren können innerhalb 
von sechs Monaten nach Fälligkeit entrichtet 
werden. 

Nach Abs. 5 ,ist eine Zuschlags,gebühr zu ent
richten, wenn die Jahresgebühr erst nach Fällig
keit gezahlt w~l'd. 

Abs. 6 entspricht ,§ 166 A:bs. 8 'PatG. 

Wenn das Patent vor FälLigkeit einer Jahres
gebühr untergeht, sind 'bereits entr,ichtete Jiahres
gebühren zurückzuerstatten (Abs. 7). 

Zu § 9: 

Das Europäische Patentamt wird seine Täuig
keit stufenweise auf alle Gebiete der Techruik 
erstrecken (stufe.niweise hus,dehnung. des Tätig
keitsbereiches gemäß Art. 162 EPü). Solange 
die Prüfun,g noch nicht auf aUen .. Gebieten der 
Techniikdurchgeführt wird, wird eine. euro
päiische Patentanmeldung auf einem von der 
europMschen Prüfung noch nicht erfaßten Ge
biet im nationalen Verfahren weiterb:ehandelt, 
sofern ,der Anmelder die Einleitung des Ertei
lungsverfahrens vordem österreichischen Patent
amt erwirkt (Abs. 1). 

Abs. 2 regelt dje Gebühr für den Umwand
}ungsantrag und d,ie Vorlage einer übersetzung 
der europäischen Patentanmddung. 

Abs. 3 Iegt den AnmeMetag der umgewan
delten Patent anmeldung fest. 

Abs. 4 betrifft die Entrichtung der Jahresge
bühren für Patente, die auf eine umgewandelte 
AnmeMung erteiIt wUriden. 

Zu § 10: 

unmittelbar nur für ,die tin Österreich wirksam 
werdenden .europäiischen Patente angewendet, 
während für die vom Österreichischen Patent
amt erteilten Patente weiter Idie §§ 1 htis 4 
PatG verbindlich bleiben (Abs. 1). 

Österreich macht von der Möglichkeit nach 
Art. 167 EPü Gebrauch, den Schutz für chemische 
Erzeugruisse als solche und für Nahl'ungs- oder 
Arzneimittel als solche auszuschließen. Insoweit 
und solange diese Vorbehalte Österreichs gemäß 
Art. 167 EPü wirksam sind, kann die Nichtig
erklärung derartiger europäischer Patente er
wirkt wer<den. In diesem Umfang können Patente 
über :die -in A'bs. 1 aufg,ezählten Gründe hinaus 
vernichtet werden (Abs. 2). Eine HaI1monisierung 
der entsprechenden Bestimmungen des PatG mit 
den Bestimmungen ,des iEPü h'lei,bt einer künf
ügen Reform des PatG vorbehalten. 

Kltere österreichische Patente können als Nich
t:igkeitsgrund für europäische Patente unter An
wendung Ides Art. 139 u\hs. 2 EPü g.elten'd 
gemacht werden. Dies ,ergi'bt ,sich unmittdbar 
aus Art. 139 Albs. 2 EPü. Abs. 3 erscheint je
doch aus Gründen ,der Vollständigkeit der Auf
zählung der Nichtigkeitsgründe zweckmäßig. 

Der Doppelschutz derseLben Erfindung durch 
ein ,europäisches 'und ein vom österreichischen 
P,atentamt erteiltes Patent mit gleichem Zeit
rang wird nicht au&geschlossen. Die schutz rechts
politische Schädlichkeit des Doppelschutzes für 
eine Erfindung ,durch ein nationales und e~n 
europäisches Patent mit gleicher Laufdauer ist 
nicht erwiesen. Auch die registermäßigen Kon
seque11lZen einer Unwi1;ksamkeit des nationalen 
Patentes bei gleichzeitigem Bestehen eines euro
päischen Patentes mit g1eichem Zeitrang spre
chen gegen ein Verbot 'des Doppelschutzes. Es 
wären nämlich in diesem Fall materiell unwirk
same Schutzrechte im Patentregister des Öster
reichischen Patentamtes eingetragen, das die 
Schutzrechtslage nicht wiedergeben würde. 

Zu § 11: 

Die Einspruchsgründe (Art. 100 EPü) stim
men mit den nach Art. 138 EPü festge1~gten 
Nichtigkeitsgründen überein. Innerhalb der 

Das EPü zählt ,die Gründe, aus denen ein Einspruchsfrist des Art. 99 Abs. 1 EPü kann 
europäisches Ratent nichtligerklärt werden kann, das europäische Patent sowohl vor der Ein
abscMießend auf. Innerhalb dieses R,ahmens kann sprnchsabteilung des Europäischen Patentamtes 
das nauionale Recht die Nichtigkeitsgrün'de fest- als auch vor der ,Nichtigkeitsabteilung des Öster
legen. Der im Art. 138 Acbs. 11it. e EPü vor- reichischen Patentamtes angefochten werden. Da 
gesehene Nichtigkdits,grnndentspricht ,dabei der die innerstaatliche Zuständigkeit einschließlich 
sogenannten Aberkennung nach § 49 PatG, . des Rechtszuges an den Verfassungsgerichtshof 

Solange die G.ründe für :die Nichtigerklärung damit von einer parteiautonomen Entscheklung 
deT vom Österreichischen Ratentarnt erteilten abhäng,ig gemacht wird, ist § 11 als verfassungs
P,atente (§ 48; §,§ 1, 2 UIlJd 3 PatG) noch n~cht ändernd zu qualifizieren. Dies.e Bestimmung bi~
an die entsprechenden Bestimmungen des EPü det die Voraussetzung dafür, daß Art. 99 EPü 
(Art. 52 bis 57) ,an,geglichensind, werden die vom Nationalrat auf ,einfachgesetzlicher Basis 
NichtigkeJit,s,gründe des Art. 138 Abs. 1 EPü gemäß Art. 50 B-VG genehmigt werden kann. 
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Eine v,ertra!;,skonforme Durchführung. des 
Europäischen Patentübereinkommens erfordert 
ferner eine Regelung, Idie das Entstehen einander 
widerspr,echender Entscheildungen in derselben 
Sache verhindert. Nach ,§ 11-wird daher das Nich
tigkeitsverfahren vor dem österreichischen 
Patentamt unterbrochen, wenn ein dieselbe Sache 
betreffendes Einspruchsverfahren vor dem 
Europäischen Patentamt anhängig ist oder an
hängig gemacht wird. Die Unterbrechung des 
Nichtigke.itsverfahrens erfolgt nur insoweit, als 
Sachidentität besIJeht. Gegebenenfalls kann daher 
ein Nichtigkeitsverfahren teilweise fortgesetzt 
werden. . 

Was unter ",derselben Sache" zu verstehen ist, 
erscheint .durch die Rechusprechung zur Streit
anhän,gigkeit (vgl. Faserung Kommentar zu den 
ZiV1ilprozeßgesetzen Bd. III Anm. 3 zu § 233) hiin
reichend g.eklärt. 

Das nationale Verfahren wird für die Dauer 
des europäischen Einspruchsverfahrens unter
brochen. Ist eine Sachentscheidung ergangen, so 
ist der innel.1staatliche Rechtsweg unzulässig und 
das Verfahren daher ein:l'Ustellen. Eine bloße 
Formalentscheidung des Europäischen Patent
amtes (z. B. Zurückweisung des Einspruchs) 
schließt hingegen eine Fortsetzung des V erfah
r,ens vor der NichvigkeitSabteilung Ides öster
reichischen ,Patentamtes nicht aus. 

Zu § 12: 

§ 156 PatG schließt die selbständige Beurtei
lung bestimmter Vorfragen im Verletzungspro
zeß aus und ordnet zwingend d~e Unterbrechung 
des Verfahrens an. SIJellt nun der Beklagte beim 
österreichischen Patentamt einen Antrag auf 
Nichtigerklärung des europäischen Patentes, so 
tritt durch § 11 eine Unterbrechung auch dieses 
Verfahr,ens ein. Um eine zweimalige Unterbre
chung zu vermeiden, wird ,dem Beklagten die 
Möglichkeit eingeräumt, an Stelle cles Antrags 
bei der Nichtigkeitsabteilung ,des österreichi~ 
schen Patentamtes sogleich Einspruch beim 
Europäischen Patentamt einzulegen oder nachzu
weisen, daß ein derartilges Verfahren anhängig 
ist. 

Zu'§ 13: 

Im Prüfstoff des Eurooäischen Patentamtes 
werden nur jene österreichischen Patentschriften 
enthalten sein, die gemäß Regel 34.1 lit. ~ Z. vi 
der Ausführungsordnung zum PCT zum Min
destprufstoff einer Internationalen Recherchen
behörde gehören (österreichische Patentschriften 
ohne Inanspruchnahme einer Priorität). Die 
europä.ische Prüfung bezieht sich f,erner nicht 
auf vom österreichischen Patentamt erteilte 
Patente, die einer europäischen Patentanmeldung 
ale<; älteres Recht ,entgegenstehen können 
(Art. 139 EPÜ). 

~ 

Nach § 13 hat Ider Anmelder oder Inhaber 
eines europä.ischen Patentes und auch jeder Dritte 
die Möglichkeit, d}e Gültigkeit eines bereits ,er
teilten europäischen Patentes einer ergänzenden 
überprüfung durch das Osterreichische Patent
amt unterziehen zu lassen und die Erstellung 
ein,es ergänzenden Recherchenberichtes zu bean
tragen (Abs. 1). Die Erstellung von Recherchen
berichten fällt in die Zuständigkeit der techni
schen AbteiLungen (§ 23 Abs. 1). 

Der Recherchenbericht stellt eine Ergänzung 
des Prüfungsverfahrensdar und ist daher im 
Gegensatz zu Recherchenberichten nach § 57 
Abs. 2 lit. a PatG allgemein zugänglich (Abs. 2).' 

Abs. 3 setzt die Gebühr für den Recherchen
bericht fest. Sie kann im Hinblick auf die Be
schränkung des Gegenstande.s der Recherche 
niedrig anges,etzt werden. 

Zu § 14: 

Abschnitt IV Nr. 1 lit. d und Nr. 2 lit. c 
des Zentralisierungsprotokolles wären im Hin
blick auf Art. 65 Abs. 1 und Art. 66 Abs. 2 
B-VG als verfassungsändernld zu qualifizieren, da 
sie für ein Abkommen über die übertragung 
europäischer Patent anmeldungen auf österreichi
scher Seite die Zentralbehörde für den gewerb
lichen R,echtsschutz als Vertragspartei bestim
men. Nach § 14 ist ein derartiges Abkommen 
vom Bundesminister für Handel, Gewerbe und 
Industrie abzuschließen. Die Regelungen des 
Zentralisierungsprotokolles über den Inhalt der 
Abkommen über ,die Übertragung von europäi
schen Patent anmeldungen haben aus innerstaat
licher Sicht den Charakter von Ausnahmebe
stimmungen, die nach allgemeinen Grundsätzen 
eng auszulegen sind. Um Bedenk,en in der Rich
tung, ob ·sie eine ausreichende Ermächtigung für 
den AbschLuß eines die Materie umfassend 
regelnden Vertrages bilden, von vornherein aus
zuschließen, ergänzt § 14 die Regelungen iiber 
den Inhalt der erwähnten, vom Bundesminister 
für Handel, Gewerbe und Indrustrie und dem 
Präsidenten des Europäisch,en Patentamtes abzu
schließenden Abkommen. Da die Kosten für die 
Durchführung der übertragenen Arbeiten vom 
Europäischen Patentamt 2::U ·ersetzen sind, er
wachsen der Republik österreich keine finanziel
len Verpflichtungen. 

Zu § 15: 

Abs. 1 umschreibt die Zuständigkeit des 
österreich ischen Patentamtes als Anmeldeamt im 
Sinne des PCT. Anmeldungen sind in deutscher 
Sprache einzur.edchen. 

Art. 8 Abs. 2 lit. b PCT überläßt die Zu
lässigkeit der Inanspruchnahme der Priorität 
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einer österr!eichischen Erstanmeldung in zwei 
Fällen der nationalen Gesetzgebung: 

1. wenn in der Anmeldung nach dem peT die 
Republik österreich aIs V;ertragsstaat be
nannt ist ("international·e Anmeld'ung" im 
Sinne des § 1); 

Abs. 3 regelt die vorgeschriebenen Sprachen 
der Prüfungsbel'ichte und verpflichtet z-ur Vor
lag,e einer über·setzung, wenn die Prüfungsbe
nichte nicht in ,einer dieser Sprachen abgefaßt 
sind. 

2. wenn nur em Staat als Bestimmungs- Zu § 18: 
·staat benannt ist. 

Abs. 1 stellt klar, Idaß die Inanspruchnahme 
von Prior,itäten solchen B,eschränkungen nicht 
unterliegen wird. 

Abs. 2 regelt in übereinstimmung mit Art. 3 
Abs. 4 lit. ,iv peT die Entrich,tung der übermitt
lungsgebühr, die vom österreichischen Patent
amt für den sich aus der Bearbeitung der An
meldung erg.ebenden Verwaltlungsaufwand erho
ben wiI'd. 

Zu § 16: 
Das österreichische Patentamt ist für inter

nationale Anmeldungen Igl"undsätzlich Bestim
mungsamt. Hat jedoch der AnmeIder in der 
internationalen Anmeldung die Erteilung eines 
europäischen Patentes beantragt, 50 ist das 
Europäische Patent·amt B estimmungs amt und 
führt ,das Erteilungsverf.ahreri nach dem EPü 
durch (Abs. 1). Ist das österreichische Patentamt 
Bestimmungsamt, so leitet es nach Ablauf von 
20 Monaten seit dem Prioritätstag der internatio
nalen Anmeldung das nationale Erteilungsver
fahren ein (Aobs. 2). 

Abs. 3 regdt die Bedingungen für die Weiter
behandlung bestimmter, im internacionalen Ver
fahren untel1gegangener Anmeldungen. 

Abs. 4 betrifft den Nachweis der Gebühren
zahlung. 

Zu § 17: 

Abs. 1 legt in übereinstimmung mit den ent
sprechenden Bestimmungen des peT 'Und des 
Erü di,e Voraussetzung.en fest, unter denen das 
österreichische Patentamt ausgewähltes Amt ge
mäß Kapitel 11 peT ist. 

Abs. 2 verlängert im EinklaIlJg mrt Art. 39 
A'hs. 1 peT die in § 16 Abs. 2 vorgesehene Frist 
von 20 Monaten auf 25 Monate. Anderseits 
.wird die Aufrechterhaltungder internationalen 
Anmeldung trotz Zurücknahme ,des Antrages 
auf vorläufige Prüfung oder der Benennung der 
Republik österreich aLs ausgewählter Staat 
(Art. 37 Abs. 4 lit. b peT) davon abhängig 
gemacht, daß die Erforderni,sse des § 16 Abs. 2 
spätestens mit ,dem Ablauf von 20 Monaten 
seit dem Prioritätsdatum der internationalen 
Anmeldung erfüllt werden. Die Verlängerung 
der Frist für den B,eginn ,der nationalen Phase 
von '20 auf 25 Monate (Art. 39 Abs. 1 peT) ist 
nämlich nicht mehr gerechtfertigt; wenn eine 
internationale vorläufige Prüf'ung nicht statt
findet. 

Diese Bestimmung stellt die verfassungsrecht
liche Grundlag,e für di,e Tätigkeit des öster
reichischen Patentamtes als Internationale 
Recherchenbehörde 'Und als mit der internatio
nalen vorläufig,en Prüfung beauftragte Behörde 
dar. Abs. 1 und 4 sind a'llS den gleichen Grün
den verfassungsändernd wie die analoge Rege
lung des § 14 betreffend die übertragung von 
europäischen Patentanmeldungen zur Bearbei
tung an das österreichische Patentamt. 

Die Tätigkeit tdes österI1eichischen Patentamtes 
als Internationale Recherchenbehörde und als 
mit der internationalen vorläufigen Prüfung be
auftragte ß.ehörde hat nach Inkrafttl"eten des 
Europäischen Patentübereinkommens für öster
reich auf das Zentralisierungsprotokoll Bedacht 
zu nehmen, das - von gewissen Ausnahmen ab
gesehen - die Vertngss'taaten z'um Verzicht auf 
diese Tätigkeiten zugunsten des Europäischen 
Patentamtes verpflichtet (Abschnitt I Nr. 2 und 
Abschnitt 11 des Zentrallsier,ungsprotokolles). 

Die im Interimsausschuß der Europäischen 
PatentorganitSation vertretenen Unterzeichner
staaten des Europäisch.en Patentübereinkom
mens haben einhellig eine Erklärung beschlossen, 
wonach das Europäische Patentamt an das öster
reichische Patentamt und das schwedische Patent
amt die selbständige (autonome) Durchführung 
von Recherchen und Prüfungen nach dem peT 
z,ugunsten von Entwicklung5ländern überträgt. 
Die im Interimsausschuß vertretenen Staaten 
haben diese DelegieriUng einhellig als mit dem 
Zentralisierungsprotokoll nicht in WideI'spruch 
stehend bezeichnet. Der Interimsaw'schuß ist 
auf Grund ·eines Beschlusses der Konfel'enz über 
die EinfühI'ung eines europäischen Patentertei
lungsverfahrens vom 5. Oktober 1973 in Mün
chen eingesetzt wOrlden.; ·er hat das Inkrafttreten 
des Europäischen Patentübereinkommens vorbe
reitet und setzte sich aus sämtlichen 16 Unter
z·eichnerstaaten des Europäischen Patentüber;in
kommens zusammen. Die auf der 9. Tagung des 
Interimsaussch~sses am 11. Juni 1977 einhellig 
beschlossene Erklärung lautet wie folgt: 

"Das Europäische Patentamt arbeitet in seiner 
Eigenschaft als Internationle Rech,erch.enbehörde 
und als mit der internat'ionalen vorläufigen Prü
fung beauftragte Behörde im Sinne des Vertrags 
über die internationale Zusammenarbeit auf dem 
Gebi,et des Patentwes,ens mit den Patentämtern 
österreichs und Schwedens zusammen, indem es 
ihnen die selbständige Durchführung ,der Ar
beiten in bezug auf Anträge auf Recherch~ und 
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vorläufige Prüfung zugunsten von Entwick
lungsländern überträgt, die den Gegenstand von 
Abkommen bilden, die von österreich und 
Schweden mit den betr,cffenden Ländern ge
,schlossen worden sind. 

Das österreichische und das schwedische Pa
tentamt teilen dem Europäischen Patentamt 
diese Ahkommen mit. 

:des PCT oder als mit der linternationalen vor
läufigen Prüfung ,beauftragte IBehörde im Sinne 
des Art. 32 Abs. 3 Ides PCT so lan.ge durch
führen, als das Europäische iPatentamt n~cht auf 
die Besnimmung Ides ~bs. 3 ,der Erklärung zu
rückgreift. Nach dem ZentrahiS'ierungsprotokoll 
dürfen diese 'heiden Ämter jedoch keine Tätig
keiten im Bereich der Recherche oder der vor
läufigen Prüfun.g im Rahmen Ides PCT - labge-

Da,s EuropäJische Patentamt beendigt auf Be- sehen von den ~n den Abschnitten III und IV 
schluß des Verwalrungsrates Idie übertra,gung, des genannten Protokolls vorgesehenen Aus
solcher Arbeiten, wenn der Verwaltungsral fest- nahmen - für AI'bciten durchführen, die n~cht 
stellt, daß diese TätJigkeit dem Europäüschen von der in der Erklärung genannte~ übertra
Patentamt zum Nachteil ger,eicht." gung ,erfaßt sind. HinsichtLich der Recherchentä-

tigkeit des österreichischen Amtes schreibt Ab-
Der Inter:imsausschuß hat ferner folgende, im schnitt I Nummer 2 des Zentralli~ierungsproto

BeratungsprotokoU zu dieser Tagung festgehal- kolles im besonderen einen Verzicht auf die 
t'ene und ,elbenfa:Jls einhellig IbescMossene Bemer- Täuigkeit als RechercheIibehö1"de ,im Sinne des 
kungen ,ausgeführt: PCT vor, schliießt aber nicht aus, daß ein Amt, 

"Das Zentralisierungsprotokoll räumt dem das die vom PCT geforderten VoraussetlZungen 
Europälischen Patentamt ,da,s Monopol für erfüllt, ,als Internat!i.onale RecherchenbehöJXie he
Tätigkeiten im Bereich der Recherche und der stimmt werden kann." 
vorläufigen 'Prüfung im Rahmen des PCT,ein- Auf der Grundlage ,dieser WiillensbiLdung der 
schließlich der Tävigkeiten für die Entwickiungs- Unterzeichnerstaaten des Europäischen Patent
länder, ein. Ausnahmen davon, die zeitlich übereinkommens im Interimsausschuß der Euro
oder ,inder geogr,aphischen Anwendung be- pä~schen Patentorganisation hat ,der Verwaltungs
grenzt sind, sind im Zentralisierungsprotokoll rat d~eser prgan~,sation auf seiner ersten Tagung 
selbst ausdrücklich vorgesehen. Das Protokoll in München (19. his 21. .oktober 1977) den 
untersagt ,es der Europäischen Patentorganisation Prä&identen des Eu'ropäischen Patentamtes dazu 
hingegen nicht, die Befugnis zur Ausführung ermächtigt, die selbständige Durchführung von 
eini.ger dieser Arbeiten auf ,andere nationale internationalen Recherchen unJd internationalen 
Amter 'zu übertragen, die ,die vom PCT gefor- vorläufigen Prüfungen lZugunsten von Entwick
derten Voraussetzungen für ein Täuigwerden als lungslän4ern ,an ,das österr,eichische Patentamt zu 
Internatlioruale Recherchenbehörde oder als eine, übertragen. Das österreichische Patentamt wird 
mit :der ,intematÜonalen' vorläufigen Prüfung be- daher eine Tätigkeit als Internatvonale Recher
auftI1agte Behörde erfiillen. Die angenommene chenbehörde und als mit ,der internationalen vor
Erklärung steht :daher nicht lim Widerspruch zum läufigen Prüfung beauftr,agte Belhörde nach dem 
Zentra1isierungsprotokoU. Patentzusammenarbeitsvertmg auch nach W,irk-

samwerden des Europäischen Patentübereinkom-
In diesem Zusammenhang bedeutet der Aus- mens für österreich ausüben können. 

druck "übertragung der selbständigen Durch-
führung der Arbeiten" nicht, daß das Euro
pälische Patentamt bei li:hm eingegangene beson
dere Patenuanmddungen Idem österreichischen 
oder schwed~schen Amt überträgt, um Recher
chen oder vorläufige prüfun.gen für seine Rech:' 
nung durchführen ,zu lassen. Der vorgenannte 
Ausdruck bedeutet vielmehr die Ubertmgung -
durch Idas Europäische Patentamt -der Befugnis 
zur Durchführung solcher Arbeiten für Anmel
dungen, ,die unmittelbar beim österreichischen 
oder schwedischen Amt ,im Rahmen der PCT
Tävigkeiten eingegangen ,sind, soweit diese Arbei
ten den Gegenstand von Abkommen bilden, die 
von österreich oder Schweden mit Entwicklungs
län'dern geschlossen worden ,sind. 

Die Tatsache, daß die in :der Erklärung ge
nannten Arbeiten "selbständig" durchgeführt 
werden, beinhaltet, daß das österreichische und das 
:schwedische Amt diese Arheiten als Internationale 
RecherchenJbehörde im Sinne des Art. 16 Arbs. 3 

Zu § 19: 

Die Gebühren für die internationale Recherche 
(Abs. 1) und die internationale vorläufige Prü
fung (Abs. 4), die das österreichi5che Patentamt 
gemäß § 18 Idurchführt, werden in .der .gleichen 
Höhe wie die Gebühren für die Recherche und 
das Gutachten über die Patentierbarkeit gemäß 
§ 57 Abs. 2 PatG fesug,esetzt .. Abs. 2 .und 5 
regeln die Zahlung von ZusatZlgebühren bei man
gelnder Einheidichkeit der internationalen An
meldung. Abs. 3 sieht eine teilweise Erstatltung 
der Recherchengebühr vor, wenn ein früherer 
internationaler Recherchenbericht oder .eine &e
cherche intern~tionaler Art ga.nz oder zum 
wesentlich,en Teil vefWIendbar ist. Abs. 6 bezieht 
sich auf den Nachweis der GehÜhrenzahlung. 
AJbs. 7 bestimmt die ZuständliJglreit zur Entschei
dung über einen Widerspruch des Anmelders 
geg,en die Fes~setzung von zusätzJichen Gebühr:en. 

o , 
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Zu § 20: 

Abs. 1 I\md 2 regeln Art und Wirkun~en der 
Veröffentlichung der internatJionalen Anmeldung 
und gewähren ihr den ,gleichen. Schutz wie einer 
gemäß § 3 Abs. 1 veröffentLichten europäischen 
Patentanmeldung. Der Schutz der internationalen 
Anmeldung, die nicht irideutscher Sprache puhli
:viert worden ist, tritt erst mit der Vleröffent
lichung der übersetzung ein. 

Abs. 3 und 4 schaffen w>ichtige Einrichtungen 
für die Information der öffendichkeit. 

Zu § 21: 

Die formalen Erfor·dernisse einer nach diesem 
Bundesgesetz einzureichenden übersetzung oder 
ihrer Berichtig.ung weI'den durch Verordnung 
bestimmt. § 21 determiniert ·den Inhalt der 
Verordnung analog ZiU § 92 PatG. Bei der Erlas
sung der Verordnung wird dal1auf Bedacht zu 
nehmen sein, ob dre eingereichte übersetzung 
veröffentLicht werden muß oder nur für das 
Erteilungsverfahr·en 'bestimmt ist. 

Ist eine ühersetzung zu veröffentlichen, so 
kommt ihr der Charakter einer Zweitpuhlikation 
zu. Die direkte Vlervielfältigung des vorgelegten 
Manuskniptes wird daher a.usre,ichen. 

Zu § 22: 

Abs. 1 ~etzt für jede nach diesem Bundesg·esetz 
erfoI'derliche übersetzung eine ,einheitliche V,er
öffenthichungsgebuhr fest. 

Abs. 2 und 3 regeln Detaiilfragen der Gebüh
renbemes·sung und des Nachweises der Gebühren
entrichtung. 

Zu § 23: 

ansteHe von Mitgliedern des Patentamtes heran
zu:z:i,ehen. Khnliche Instioutionen bestehen hei 
der. GesetZimäßigkeitsprüfung von Marken, tim 
Be'reich der Justiz (Rechtspfleger), beim Euro
pä·i:sch'en Patentamt und bei den ZentraLbehörden 
f.ür den gewerblichen Rechtsschutz ander,er Län
der. 

Zur Sicherung der Rechte ·des Anmelders ist 
ein Weisungs- und Uberprüfungssystem nach dem 
Vorbild der bewährten Regelung für Rechts-
pfl~er vorgesehen (A:bs. 2). . 

Albs. 3 regelt die Ausschlußbestimmungen für 
die Form'alprüfer nach den für Mitglieder des 
Patentamtes geltenden Vorsch,rituen. 

Nach Ahs. 4 ist gegen Beschlüsse der Formal
prüfer di,e Beschwel1de ~n die Beschwerdeabtei
lung zuläs~ig. 'Das zuständige Mitglied kann dem 
Rechtsmittel auch sdbst stattgehen. 

Zu § 24: 

Obwohl Idas EPü lund der PCT die Materie 
der europäischen und international·en Patent
anmeldungen und europäischen PatentJe einge
heilid regeln, reichen diese Bestimmungen für die 
Behandlung der Schuotzrechte .im nationalen Be
reich nicht vollständig aus. Die ergänzende Heran
ziehung des PatG ist daher erfoI'derlich. So ist 
insbesondere § 77 PatG auf die Vertretung vor 
dem Patentamt bei europäischen Patentanmel
dungen und Patenten sowie bei Anmeldung,en 
nach ,dem PCT ·anzuwen!den. 

Zu § 25: 

Di,ese B.estimmung hiIlldet das Inkmfttreten 
dieses Bundesgesetzes an das Inkrafttreoendes 
EPü bzw. Ides PCT für die Repu:biLik ös'Oerreich. 

Albs. 1 sieht die sünngemäß.e Anwendung der Zu § 26: 
Zuständigkeitsbesti:mmungen des PatG vor. Diese BestJimmung enthält ühergangsbestim-

Der Schriftverkehr des österreichischen Pa- mungen bei Außerknfttr,etJen des EPü und des 
tentamtes mit dem Europäischen Patent~mt und PCT im Einklang mit den zum Schutz erwor
der Weltorganisation für geisuiges Eigentum so- bener Recht·e in den beiden V,erträgen vorge
wie mit den Anmelidern europäischer oder inter- sehenen B.estimmungen. Abs. 1 ist verfassungs
nationaler Anmeldungen wiI1d eine gI'oße Zahl ändemd, weil er Regelungen über das Außer~ 
von Mitteilungen und Bescheiden umfassen, die krafttreten von Verfassurrgsbestimmungen ent
die Prüfung formaler ErfoI1dermsse europäischer hält (vgl. WGH Erk. 1681/1948). 
und internationaler PatentaIllme!;dungen zum 
Gegenstan1d haiben. Er wird überwiegend unter Zu § 27: 
Verwendung von Formular,en albg'ewickelt wer- Diese BestJimmung r,egelt Iden Vollzug des Bun
den. Es ist daher zweckmäßig, hiiefür ·entspre- dresgesetzes in U:bereinstJ~mmung mit dem Bun
chend ausgebildete BedienstJete (Formalprüfer) desministerieIlgesetz 1973. 
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